
Hygienekonzept nach §7 CoronaVO  

Veranstaltungsdaten 

Zeitraum: 	 2. September 2021, ab 20:00 Uhr, Ende offen

Ort: 	 	 Bar des Hauses K4, Hans-Dickmann-Kolleg, Karlsruhe

Zweck:		 Cocktailabend der Studierendengruppe „Studier Langsam“


Mindestabstand und Personenströme 

Aufgrund der Art der Veranstaltung wird konsequentes Abstandhalten nicht möglich sein. Um 
diesem Risiko zu begegnen, wird ein Nachweis der Immunisierung oder eines PCR-Tests von den 
Teilnehmenden gefordert (vgl. Abschnitt „Teilnehmende Personen“). Damit entspricht die 
Veranstaltung den für Nachtclubs geforderten Regelungen, die für diesen Fall am ehesten 
anwendbar sind. 


Vor dem Einlass zur Veranstaltung und beim Verlassen des Veranstaltungsraumes gilt die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung abweichend von §3 Abs. 2 CoronaVO, um den 
Vorschriften des Hans-Dickmann-Kollegs nachzukommen. Nach dem Einlass zur Veranstaltung 
dürfen die Teilnehmenden die Maske ablegen, sobald ihr Impf- oder Testnachweis kontrolliert 
wurde.


Personen, die im direkten Kontakt zu noch nicht kontrollierten Personen stehen, sind ebenfalls 
zum Tragen einer Maske verpflichtet. Diese darf dann nach Kontrolle der noch nicht kontrollierten 
Personen abgelegt werden.


Die Teilnehmenden sind dazu angehalten, möglichst keine Ansammlungen zu bilden und 
koordiniert die Räumlichkeiten zu betreten und zu verlassen. Mit der Beschränkung der 
Personenzahl ist damit nicht mit Personenströmen zu rechnen.


Lüftung 

Zum regelmäßigen Lüften werden die raumeigene Belüftungsanlage, sowie nach Bedarf die 
Fenster des Raumes eingesetzt. 


Hygiene und Desinfektion von Oberflächen und Gegenständen 

Die Veranstaltenden stellen Desinfektionsspray und -tücher zu Verfügung. Ein reger Gebrauch 
wird den Teilnehmenden ausdrücklich empfohlen. Die Teilnehmenden sind dazu angehalten, keine 
Gebrauchsgegenstände zu tauschen oder herumzureichen. Gläser werden nicht geteilt und 
trockene Lebensmittel nur in geschlossenen Verpackungen beziehungsweise durch diejenigen 
Personen verteilt, die diese Lebensmittel mitgebracht haben.




Teilnehmende Personen und Datenverarbeitung 

Die aktiven und ehemaligen Mitglieder der Studierendengruppe werden zum Cocktailabend über 
die Mailingliste und den digitalen Kommunikationskanal „Discord“ schriftlich eingeladen. Durch 
die Teilnehmenden erfolgt eine formlose Rückantwort zur Anmeldung, um den Veranstaltenden die 
Planung zu ermöglichen. Diese Antwort beinhaltet zudem die zur Datenverarbeitung notwendigen 
Informationen. Die Teilnehmendenzahl ist auf eine dem Raum angemessene Personenzahl 
beschränkt.


Zur Veranstaltung sind nur Teilnehmende zugelassen, die vollständig geimpft oder genesen sind 
oder alternativ dazu einen tagesaktuellen (48 Stunden) PCR-Test vorweisen können. Diese 
Regelung richtet sich nach den Vorschriften, die für Nachtclubs gelten (§14 Abs. 3 CoronaVO).


Alle anwesenden Personen werden unabhängig ihres Immunisierungsstandes darum gebeten, am 
Tage der Veranstaltung selbstständig einen Schnelltest durchzuführen. Liegen ein positiver 
Schnelltest oder Krankheitssymptome vor, so wird die betreffende Person oder der betreffende 
Haushalt gebeten, der Veranstaltung fern zu bleiben.


Mit der Anmeldung zum Cocktailabend werden die Kontaktdaten aller Anwesenden festgehalten. 
Festzuhalten sind: Vor- und Nachnahme, Anschrift, Telefonnummer. Es wird angenommen, dass 
alle angemeldeten Personen während der gesamten Veranstaltung anwesend sein können. Die 
gesammelten Daten werden vier Wochen nach Ende der Veranstaltung geschlossen vernichtet. 
Bei Widerspruch zu dieser Datenverarbeitung wird kein Zugang zur Veranstaltung gewährt.


Bekanntmachung dieses Hygienekonzepts 

Dieses Hygienekonzept wird als Anlage zur formellen Einladung zum Cocktailabend verschickt. 
Die Teilnehmenden werden in der Einladung dazu aufgerufen, sich mit den geltenden 
Hygienemaßnahmen dieses Hygienekonzepts, sowie den gültigen Vorschriften der CoronaVO 
vertraut zu machen. Ebenso wird eine gedruckte Version während der Veranstaltung bei den 
Veranstaltenden einsehbar sein.


Die Veranstaltenden                Peter Maucher                Jonas Seiler                Jakob Jarebica


Stand: 21. August 2021, 19:00 Uhr
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